
  

Ein für einen Betrug erforderlicher Vermögensschaden besteht noch nicht in dem Zeitpunkt, in dem ein
Betroffener einen Überweisungsträger unterschreibt, sofern der Beschuldigte diesen erst wesentlich später
einreichen will.

  

Einen Vermögensschaden im Sinne eines Betruges kann bereits dann vorliegen, wenn durch die Verfügung
des Betroffenen eine konkrete Vermögensgefährdung eingetreten ist, die mit einer Schädigung des
Vermögens des Betroffenen gleichzusetzen ist. In seinem Beschluss vom 11. Dezember 2013 (3 StR
302/13) setzte sich der Bundesgerichtshof mit der Frage auseinander, ob das Unterschreiben eines
Überweisungsträgers bereits genügt, um einen Vermögensschaden zu begründen. Der Beschuldigte
veranstaltete sogenannte „Kaffeefahrten“. Durch das Inaussichtstellen von Geldgeschenken und weiteren
kostenlosen Leistungen bewegte der Beschuldigte die Betroffenen zur Teilnahme, um diesen am
jeweiligen Veranstaltungsort Artikel zu überteuerten Preisen zu verkaufen. Die Betroffenen mussten
zusammen mit dem Kaufvertrag eine Einziehungsermächtigung unterzeichnen. Der Beschuldigte zog
einige Tage später mittels der unterzeichneten Überweisungsträger die jeweiligen Kaufsummen von den
Konten der Betroffenen ein. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs erlitten die Betroffenen nicht
bereits mit dem Unterzeichnen der Überweisungsträger einen Vermögensschaden. Ein Überweisungsträger
ist bis zur Einreichung durch den Beschuldigten beim Kreditinstitut frei widerruflich. Im Zuge dessen ist
ein Einziehen der jeweiligen Summe bis zum Einreichen jederzeit abwendbar. Daher ist es nicht
gerechtfertigt einen Vermögensgefährdungsschaden bereits in dem Zeitpunkt anzunehmen, in dem der
Betroffene den Überweisungsträger unterschreibt, wenn der Beschuldigte den Überweisungsträger erst
wesentlich später einreichen will.
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